
 
Entwurf 

 Ordnungsbehördliche Verordnung über ein Verbot des 
Alkoholkonsums und des Mitführens von offenen alkoholi-

schen Getränken auf dem Brüsseler Platz 

Aufgrund des § 5 des Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähn-
lichen Umwelteinwirkungen (Landesimmissionsschutzgesetzes NRW - LImSchG NRW) in der 
Fassung vom 18.03.1975 (GV.NRW. S.232) und des § 31 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) - in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) in der bei Erlass dieser Verord-
nung jeweils gültigen Fassung erlässt die Stadt Köln für den Bereich des Brüsseler Platzes 
nach Zustimmung der Bezirksregierung Köln gemäß § 5 Abs. 4 LImSchG NRW folgende ord-
nungsbehördliche Verordnung: 

 § 1 Alkoholverbot  

(1) Der Konsum von Alkohol und das Mitführen von offenen alkoholischen Getränken ist 
auf der in der Anlage blau markierten Platzfläche des Brüsseler Platzes nebst umge-
bender Anliegerstraßen (inklusive aller öffentlichen Flächen wie Gehwege, Fahrbah-
nen, Parkflächen etc.) täglich in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr untersagt.  
 
Vom Mitführverbot erfasst sind auch alle nicht original verschlossenen alkoholischen 
Getränke. 
 
Die Anordnung gilt für den Bereich: Brüsseler Platz und die anliegenden Kreuzungs-
bereiche Maastrichter Str. / Ecke Brüsseler Str. bis einschließlich Brüsseler Str. 72, 
sowie die Kreuzung Brüsseler Platz / Ecke Maastrichter Str. bis einschließlich Maas-
trichter Str. 55 und für die Brüsseler Str. bis einschließlich der Hausnummer 66. 
 

(2) Von dem Verbot ausgenommen sind die konzessionierten Außengastronomieflächen 
der angrenzenden Gastronomiebetriebe für Gäste und Mitarbeitende während der ge-
nehmigten Öffnungszeiten. 
 

 
§ 2 Ordnungswidrigkeit 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Absatz 1 in der 
Zeit von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr auf der Fläche Alkohol konsumiert oder offene alkoho-
lische Getränke mitführt.  
 

(2) Die Verfolgung und Ahndung dieser Zuwiderhandlung richtet sich nach § 17 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19.02.1987 (BGBL. I S. 602) in der 
jeweils gültigen Fassung. Die Geldbuße beträgt bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen 
höchstens 1000 €; bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen höchstens 500 €. 

 
§ 3 Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.  
 


